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[ca . 1686 ] A
"WEIS UND FORM DES ABLASS, WELCHEN PABST JNNOCENTIUS DER ELFTE

. . . IN DAS KUENFTIGE ERTHEILEN WIRD"

"Welcher auf das wenigist einmahl -in der Wochen die Coronen des Herrn , oder

unser liehen frauwen rosenkrantz 3 oder dero tagzeiten 3 oder der kirchentag-

zeiten 3 oder das officium für abgestorhne 3 die 7 buos . . . psalm zuo betten 3

oder auch die glaubens lehren zuo underrichten , die gefangne oder in spittä-

leren ligende zuo besuochen 3 den armen zuo helfen 3 die heilige Mess zuo hören 3

oder so er ein priester ist zuo lesen pflegt ; wan er mit wahrer buos einem
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bestelten beichtvatter beichtet und das hochwürdige Sacrament des Altars wird

empfangen auf nachfolgende täg , als auf den festag der gebürt unsers Herrn

Jesu Christi,  der heiligen trei königen , der . . . pfingsten , der

allerheiligisten Dreifaltikeit und fronleichnamb unsers Herrn , der reinigung,

himmetfart und gebürt Mariae;  wie auch auf die fästäg des heiligen

Johann baptisten [der Täufer ] , der heiligen apostlen Petri

und Pauli , Andrea e , J a c o b i , J o a n n i s , T h o m a e,

Philipp i , Jacob  i , Bartholomaei , Mathae  i , Si¬

mon  i s und J u d a e , M a t h i a e und aller heiligen , und dann sein

andächtig gebätt für ausreütung der ketzereien . . . für aufnemmen des Catholi-

schen glaubens , für frid und einikeit Christlicher fürsten und andere der

Christlichen kirchen angelegenheiten . . . verrichten wird , soll aller seiner

Sünden volkomen nachlassung und ablass erhalten.

Welcher . . . auf andere fäst unsers Herrn oder der seligsten Jungfrauen verich-

tet , der wird iedes mahl 7 iahr ablas und so vil quadragen : so aber einer

solche auf ein Sontag oder anderen festag des iahrs verrichtet , erhaltet hun¬

derttägigen ablass.

Welcher in seinem todbett sein Seel gott andächtig befäled , beicht und corrmu-

niciert , oder wo solches nicht möglich , auf das wenigist . . . bereüd mit mund,

so er kan , oder mit hertz den namen Jesus sprechen wirdt , soll aller seiner

Sünden vollkommen nachlassung und ablass erhalten.

Welcher sich zur heiligen Mess oder Communion , zuo bettung der gemeinen kirch

oder auch unser lieben frauen tagzeiten durch eine kurtze vorgehende berei-

tung richten und rüsten wird , soll alle und iede mahl 50 tag ablass erhalten.

Welcher die gefangne oder in den spittäleren krankligende besuochen und ihnen

mit einem guoten werk verhilflich sein wird , der die Christliche lehr in der

kirchen oder auch bei haus die kinder , verwandte , oder die ehehalten und

diensten underweisen wird , soll iede und alle mahl 200 täg ablass erhalten.

Welcher auf das wenigist pflegt einmahl in der Wochen die Coronen oder rosen-

krantz oder kleine tagzeiten der seligisten Muoter gottes , oder das officium,

oder vesper der abgestorbnen , oder ein noctum mit den laudes , oder die 7

buospsalmen und Litanei und dero beigesetzten gebetter , alle tag , so er sol¬

ches verrichtet , wirdt neben dem ablass , so der selige [ Papst ] P i u s [ V. ]

ertheilt . 100 tag ablass erhalten.

Welcher zue dem Ave Maria leüthen des morgens oder auf den abend die gewöhn¬

liche gebett , Angelus Domini etc . , oder so er solche nit kan , ein Vater unser

und Ave Maria : oder auf das leüthen für die abgestorbne den psalm De profun-
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dis , oder so er solchen nit kan , ein Vatter unser und Ave Maria bethen wird,

soll vorgedachten ablass erhalten . Disen ablass wird auch erhalten , welcher

auf den freitag das leiden Christi und todt unsers Herrn Jesu betrachten , und

3 Vatter unser und englische gruos bethen wirdt.

Welcher sein gewissen erforschen , seine sund wahrhaftig bereuen und festig-

lich zuo bessern ihme vornermen , und dan 3 Vatter unser und Ave Maria , oder

aber zuo ehren der allerheiligsten dreyfaltikeit gleichermassen 3 Vater unser

und Ave Maria , oder aber 5 Vatter unser und Ave Maria zuo ehren der 5 Wunden

Jesu Christi bethen wird , soll 100 täg ablass erhalten.

Welcher für die Christgläubige und in dem todbeth ligende aufs wenigiste ein

Vatter unser und Ave Maria bethen wird , soll auf selbige täg 50 täg ablass

erhalten.

Welcher in seinem zimmer oder anderen ehrlichen ohrt des haus ein Zeichen des

Creützes , oder ein Creütz oder andere von ihro heilikeit benedicierte bildnus

haben , vor deroselben die vorgeschribne gebetter verrichten und dan die ob¬

gesagte stuk erfüllen und vollziehen wirdt , wirdt eben selbigen ablass nach

form seiner gebetter . . . werden erhalten.

Ein iedweder von allen Vorgesetzten ablass auf ermelte täg eintweder für sich

erhalten , oder den Christgläubigen abgestorbnen per modum suffragy applicie-

ren und schenken.

Es wollen aber ihr heilikeit , dass die bildnussen nicht von papier , sonder

von gold , silber oder andern metaller seien , welche vorstellen die heiligen,

so eintweder heilig gesprochen und canoniziert , oder in dem romanischen mar-

tyrologio und heiligen register begrifen seindt . Jn austheilung aber und ge¬

brauch der gleichen Coronen Creützeren etc . befehlen ihr heilikeit zuo beob¬

achten die satz - und Ordnungen pabstens Alexandri7.  so ergangen den

6 . Februarii Anno 1657 Nemblich dass gedachte Coronen Creüzer , rosenkräntz,

medallien , Zeichen und pfenning , wie auch die bildnusen mit ihrem ablass

nicht weiter gehen , als auf die ienige persohnen , welchen solche ihr heili¬

keit verehrt , oder aber auf inen , welchen solche das erstemahl mitgetheilt

und geben werden . Sie können auch keinem anderen gelihen , oder auf ein zeit

zum brauch ausgeben werden , sonsten wurden sie den augenblik alles ablass

entsetzt sein : und wofern eines aus dergleichen stuken verlohren wurd , kan

es durch eines anderen keineswegs ersetzt werden , aller Privilegien und er-

theilten gnaden ungeacht . "



1 ) Wenn auch nachfolgender Ablass unter dem Abschnitt "Das AbZasswesen in
Zug " in Dommann/Reform 466 - 473 nicht namentlich genannt wird , so besteht
doch kein Zweifel , dass vorliegende Abschrift für die Gläubigen in Zug
oder zumindest für Mitglieder der Familie Zurlauben bestimmt war.
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